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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Bau von Fischaufstiegsanlagen an der Bode 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3902 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat zur Umsetzung der EU-WRRL entsprechende Gewäs-
serentwicklungskonzepte (GEK) erarbeiten lassen, die einen hohen Detailierungs-
grad besitzen. Die GEK berücksichtigen neben den Erfordernissen der WRRL auch 
die Belange des Hochwasserschutzes und der FFH-Richtlinie. Für entsprechende 
wasserbauliche Maßnahmen gelten die Fachvorgaben der DWA (DWA M-509). 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Am Wehr Staßfurt wurde eine Fischaufstiegsanlage (FAA) errichtet, ob-

wohl das GEK bezugnehmend auf das vorliegende FFH-Gebiet (massen-
hafter Fischaufstieg der FFH-Art „Atlantischer Lachs“) eine Sohlgleite 
forderte. Auf welcher Grundlage wurde gegen die Sohlgleite entschieden? 
Bitte entsprechende Abwägungsunterlagen beilegen. 
 
Für die Fischaufstiegsanlage Staßfurt gilt die wasserrechtliche Genehmigung 
des Salzlandkreises vom 31.08.2015. Hinsichtlich der Entscheidung gegen die 
Sohlgleite und die entsprechende Abwägung wird auf die Beantwortung der 
Frage 3 verwiesen. 
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2. Am Wehr Weddersleben bestehen laut GEK Unklarheiten bezüglich des 
Wasserrechts. Parallel fordert das GEK dort ebenfalls eine Sohlgleite. 
Wurde die Unklarheiten bezüglich des Wasserrechts geklärt und wieso 
wurde auch hier gegen die Sohlgleite entschieden? Bitte die Abwägungs-
unterlagen beilegen. 
 
Für die Fischaufstiegsanlage Weddersleben gilt die wasserrechtliche Genehmi-
gung des Landkreises Harz vom 21.03.2016. Hinsichtlich der Entscheidung ge-
gen die Sohlgleite und die entsprechende Abwägung wird auf die Beantwortung 
der Frage 3 verwiesen. 

 
3. Gemäß DWA M-509 muss vor wasserbaulichen Maßnahmen beziehungs-

weise dem Bau einer FAA grundsätzlich eine Prüffolge eingehalten wer-
den. Wurde die Prüffolge an den Wehren Staßfurt, Rothenförde und Wed-
dersleben eingehalten? Bitte die entsprechenden Unterlagen beilegen. 
 
Ja. Die Gründe für die Entscheidungen ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 3. 



Anlage 1: 
 
Auszug aus der Begründung der wasserrechtlichen Genehmigung vom 
31.08.2015 zur Nachrüstung der Fischaufstiegsanlage Staßfurt 
 
 
Wehrbetreiber in Staßfurt war nicht mehr der LHW. Die großen zulässigen 
Stauzielschwankungen in von einem Dritten ausgeübten Staurecht können 
hinsichtlich Sicherung der Fisch-Hydraulik mit einem Schlitzpass eher abgepuffert 
werden als mit Sohlgleite oder naturnahem Umgehungsgerinne. 
Ein Umgehungsgerinne in Staßfurt durch den geschützten Auwald mit Charakteristik 
entsprechend prioritärem FFH-LRT 91E0 war umweltunverträglich. Die erforderliche 
Länge, Einschnitts-Tiefe und bei naturnaher Böschung große Einschnitts-Breite hätte 
eine erhebliche Rodung des Auwaldes erfordert. Zudem wäre der verbleibende 
Auwald durch Meliorationseffekt / Grundwasserabsenkung negativ betroffen 
gewesen. Die laufende Beräumung von Treibgut und Sediment aus einem 
naturnahen Umgehungsgerinne wäre nur kostenaufwendig mittels Bagger möglich, 
was eingriffsseitig im geschützten Auwald überwiegend und insbesondere zu den 
Hauptaufstiegszeiten der Fische nicht zulässig ist. Das Umgehungsgerinne hätte 
auch unter der naturnahen Böschung kostenintensiv massiv für 
Hochwasserüberströmung ausgebaut werden müssen. 

 



 Anlage 2:  
 
Auszug aus der UVP-Vorprüfung Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Wehranlage Weddersleben 
 
 

 



 



 



 

 
 
 
 



Anlage 3: 
 
Auszug aus Begründung der wasserrechtlichen Genehmigung vom 31.08.2015 
zur Nachrüstung der Fischaufstiegsanlage Rothenförde 
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